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Gesetzentwurf 
der Bundesregierung 

Entwurf eines Gesetzes über die Rechtsstellung und Aufgaben des  
Deutschen Instituts für Menschenrechte 
(DIMRG) 

A. Problem und Ziel 
Das Deutsche Institut für Menschenrechte e. V. wurde aufgrund eines einstimmi-
gen Beschlusses des Deutschen Bundestages vom 7. Dezember 2000 (Bundes-
tagsdrucksache 14/4801) am 8. März 2001 gegründet. Es basiert auf den Pariser 
Prinzipien der Vereinten Nationen aus dem Jahr 1993 (Anlage der Entschließung 
der Generalversammlung der Vereinten Nationen vom 20. Dezember 1993, 
U.N.Doc. A/RES/48/134), die den Staaten die Errichtung einer Nationalen Men-
schenrechtsorganisation empfehlen. Danach sollen diese ein möglichst breites, in 
einem Dokument mit Verfassungs- oder Gesetzesrang klar festgelegtes Mandat, 
in dem ihre Zusammensetzung und ihr Zuständigkeitsbereich im Einzelnen be-
schrieben sind, erhalten. 

B. Lösung 
Der Gesetzentwurf schafft eine gesetzliche Grundlage für das Deutsche Institut 
für Menschenrechte e. V. im Sinne der Pariser Prinzipien der Vereinten Nationen. 
Er beinhaltet Regelungen zur Rechtsstellung, zu den Aufgaben, zu den Organen 
und zu den Zuwendungen des Bundes. 

C. Alternativen 
Keine. 

D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 
Durch die vorgeschlagenen Regelungen entstehen keine zusätzlichen Kosten für 
die öffentlichen Haushalte. 

E. Erfüllungsaufwand 

E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 
Keiner. 
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E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 
Keiner. 

Davon Bürokratiekosten aus Informationspflichten 
Keine. 

E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung 
Keiner. 

F. Weitere Kosten 
Keine. 
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BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND Berlin, 13. Mai 2015 
DIE BUNDESKANZLERIN

An den  
Präsidenten des 
Deutschen Bundestages 
Herrn Prof. Dr. Norbert Lammert 
Platz der Republik 1 
11011 Berlin 

Sehr geehrter Herr Präsident, 

hiermit übersende ich den von der Bundesregierung beschlossenen 

Entwurf eines Gesetzes über die Rechtsstellung und Aufgaben des 
Deutschen Instituts für Menschenrechte  
(DIMRG) 

mit Begründung und Vorblatt (Anlage). 

Ich bitte, die Beschlussfassung des Deutschen Bundestages herbeizuführen. 

Federführend ist das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz. 

Der Bundesrat hat in seiner 933. Sitzung am 8. Mai 2015 beschlossen, gegen den 
Gesetzentwurf gemäß Artikel 76 Absatz 2 des Grundgesetzes keine Einwendun-
gen zu erheben. 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Angela Merkel 
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Entwurf eines Gesetzes über die Rechtsstellung und Aufgaben des  
Deutschen Instituts für Menschenrechte 

(DIMRG) 

 
 

Der Text des Gesetzentwurfs und der Begründung ist gleich lautend 
mit der Bundestagsdrucksache 18/4421. 
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